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41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1997 §7;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 98/20/0557 E 21. September 2000 RS 2

Stammrechtssatz

Selbst staatliche Maßnahmen gewinnen nicht allein deshalb den Charakter einer politischen oder religiösen

Verfolgung, weil sie die Menschenwürde des Betro>enen verletzen. Erst durch die Anknüpfung an bestimmte

persönliche Merkmale des Betroffenen werden sie zu asylrelevanter Verfolgung.
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